
BV/VIII/0133 Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern in 
städtischen Beteiligungsunternehmen
Behandlung im Finanzausschuss der Stadtvertretung am 07.05.2025



BV/VIII/0133: Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern in 
städtischen Beteiligungsunternehmen

Ergebnisse der Recherche und Empfehlungen:

• neu.sw: Angemessenheit gegeben - keine Anpassung; Erwägung zur Bildung spezialisierter AR 
in größeren Tochterunternehmen wie z. B. NVB, neu-wab, neu-medianet wie in anderen Städten; 
ev. Bildung spezialisierte AR-Ausschüsse zur weiteren Qualifizierung der Tätigkeit

• NEUWOGES: leicht unterdurchschnittlich für die Unternehmensgröße - Anpassung um 25 % 
(kompensiert auch künftige Anpassungen in anderen Städten und in Relation zu neu.sw) aufger. 
225 EUR (Vorsitz:450 EUR); ev. Bildung spezialisierter AR-Ausschüsse wie in anderen Städten 
zur weiteren Qualifizierung der Tätigkeit

• TOG: Angemessenheit gegeben - kein Anpassungsbedarf

• neu-itec: unterdurchschnittlich (betrifft Tätigkeit Verw.-Mitarbeiter/innen)

• ZELT und PNG: Erwägung zur Zahlung einer AR-Vergütung, ZELT – 60 EUR (Vorsitz: 90 EUR) 
in Anlehnung an gemeinnützige TOG; PNG-Beirat – 30 EUR Sitzungsgeld (50 %; keine 
Zustimmungsbefugnisse, nur beratend tätig)
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